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Die Blutgerinnung ist ein fein abgestimmtes System, das 
Blutungen verhindert und gleichzeitig überschießende 
Gerinnselbildung vermeidet. Störungen dieses Systems 
können entweder zu Thrombosen (z. B. Venenthrom-
bosen oder Lungenembolien) oder zu einer erhöhten 
Blutungsneigung führen. In unserer Gerinnungssprech-
stunde bieten wir eine spezialisierte Abklärung, indivi-
duelle Beratung sowie Therapieempfehlungen für Pa-
tientinnen und Patienten mit Verdacht auf angeborene 
oder erworbene Gerinnungsstörungen.



GLG Werner Forßmann Klinikum Eberswalde GmbH
Rudolf-Breitscheid-Str. 100 . 16225 Eberswalde
Telefon 03334 69 - 0 . www.glg-gesundheit.de

Anmeldung in der Hämato-Onkologischen Ambulanz

Tel.: 03334 69-2196 
(Terminvereinbarung gerne telefonisch. Bei hoher Nachfrage kann 
die Leitung zeitweise besetzt sein – wir bitten Sie, es in diesem Fall 
später erneut zu versuchen)

Fax: 03334 69-2180 
E-Mail: ambu-onko@klinikum-barnim.de

Verantwortlicher Arzt: 

Prof. Dr. A. Matzdorff 
Facharzt für Innere Medizin mit dem SP Hämatologie und  
Onkologie und der ZWB Hämostaseologie

Mögliche Zuweisungsindikationen 
sind unter anderem:
•	 Venöse Thrombosen oder Lungenembolien, insbesondere in  
	 jungem 	Alter oder ohne erkennbare Ursache

•	 Wiederholte Thrombosen oder familiäre Häufung von 		
	 Thromboseereignissen

•	 Abklärung auf Thrombophilie vor oder nach besonderen 		
	 Risikosituationen (z. B. Operation, Schwangerschaft)

•	 Unklare oder verstärkte Blutungsneigung (z. B. häufige Nasen- 
	 bluten, Hämatomneigung, verlängerte Blutungen)

•	 Fragestellungen zur Antikoagulation (Indikation, Dauer,  
	 individuelle Risikoabwägung)

•	 Gerinnungsabklärung bei Kinderwunsch, Schwangerschaft oder 	
	 wiederholten Fehlgeburten

Es handelt sich um eine Ermächtigungsambulanz. Die 
Vorstellung erfolgt ausschließlich nach ärztlicher Zuwei-
sung. Zuweisungsberechtigt sind Fachärztinnen und 
Fachärzte für Innere Medizin, inclusive hausärztlich täti-
ge Internistinnen und Internisten, sowie Fachärztinnen 
und Fachärzte für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Ziel der Gerinnungssprechstunde ist eine strukturierte  
Diagnostik, eine evidenzbasierte Risikobewertung und 
eine individuelle Therapieempfehlung in enger Zusam-
menarbeit mit den zuweisenden Ärztinnen und Ärzten.

Bitte Überweisung  nicht vergessen!


